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Gemeinde Bad Füssing
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Nr. 36 "Safferstetten Süd"
Flurstück 303 und 328, Gem. Safferstetten

Anlage
zum Deckblatt Nr. 36 des BP / GOP "Safferstetten Süd"
Ausgleichsfläche auf Grundstück Flnr. 328
Renaturierung des Erlbaches bei Safferstetten
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Herr Franz Freudenstein
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3.    MaÇnahmen

• Abtragen und Entfernung des Humus in einer Stärke von ca.
10 bis 50 cm (einschließlich Entfernung des linksseitigen
Humuswalles des Erlbaches) auf der Wiese außerhalb der
Kronentraufe der Bäume entlang des Kößlarner Baches und
ordnungsgemäße Verwertung oder Entsorgung des Humus

• Anlage von linksseitigen Gewässerschleifen

• Ein Teil des anfallenden Unterbodens der
Geländemodellierung wird zur Geländeangleichung auf den
Flächen mit Humusabtrag verwendet. Überschüssiger
Unterboden wird entfernt und ordnungsgemäß entsorgt oder
verwertet.

• Abflachen des linksseitigen Steilufers des Erlbaches

• Umwandlung der zwei Sohlschwellen in aufgelöste
Sohlrampen (Steigung 1 : 20 bis 1 : 30)

• Pflanzung von Gehölzen und Gehölzgruppen autochthoner
Gehölze der Herkunftsregion H (Molassehügelland)  laut
Pflanzenliste

• Stecken von aus der Umgebung gewonnenen
Weidensteckhölzern als "Biberfutterpflanzen"

• Mähgutübertragung von floristisch wertvollen Flächen in
Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde oder Ansaat
einer Extensivwiese mit Regio-Saatgut der Herkunftsregion H
(Molassehügelland)

• Kein weiterer Fischbesatz im Weiher

• Pflege-Eingriffe in den Altbaumbestand am Kößlarner Bach
sind nur in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde
und zur Verkehrssicherung zugelassen.

• Totholz soll auf dem Gelände als Strukturanreicherung
belassen werden

• Jährliche Leitbildkontrolle auf eine Dauer von mindestens 10
Jahren

• Gehºlzliste

Autochthone Bäume und Sträucher:
Herkunftsgebiet H, Molassehügelland  mit EAB Bayern Zertifikat

Hei, 2xv oB 100-150
20    Quercus robur  -  Stiel-Eiche
20   Fraxinus excelsior  -  Esche
60  Alnus glutinosa - Schwarz-Erle

Str., 2xv oB 60-100
50     Salix alba - Silberweide

Bei der Bepflanzung der Ausgleichsfläche sind die gesetzlichen
Mindestabstände zu den Nachbargrundstücken einzuhalten.

Baum, geplant

Böschungsmodellierungen

Gehölze, Bestand, zu
erhalten

Extensivwiese, geplant

Gehölzsaum, Bestand

Hochstaudenflur

Grenze des Planungsbereiches

Bestand Planung

Wechselwasserbereich,
Vernässungen mit Röhricht
und Hochstaudenvegetation

M  1: 250

Grundst¿cksgrºÇe:

Grundstück Flnr. 328: Herr Freudenstein: 10.192 m², davon ca. 1.000 m² Weiher. Die Fläche des
gewässerbegleitenden Gehölzsaumes am Kößlarner Bach auf Grundstück Flnr. 328 kann mangels genauer
Grundstücksgrenzen nicht ermittelt werden.

Grundstück Flnr. 303 Gemeinde Bad Füssing:  ca. 5.577 m²

Vorgeschlagener Faktor für die Ausgleichsfläche: 1,8 als Mischfaktor für beide Flächen.

Begründung für einen Mischfaktor:
Die Maßnahme kann nur in Verbindung beider Grundstücke realisiert werden. Durch die Bereitstellung des
bestehenden Fischweihers verbessert sich der ökologische Wert der Gesamtfläche. Mögliche zukünftige Konflikte
mit dem Biber in diesem Bereich werden reduziert, bzw. entfallen. Die Nutzung des vorhandenen Baumbestandes
am Kößlarner Bach wird eingeschränkt.

Verrechenbare Ausgleichsfläche:
Herr Freudenstein: ca. 18.346 m²
Gemeinde Bad Füssing:  ca. 10.039 m²

Abbuchungen:

reale Fläche verrechenbare Größe

Gesamtfläche Grundstück Flnr. 328, Herr Franz Freudenstein  10.192 m²           18.346 m²
Abbuchung 1: Deckblatt Nr. 25, BP / GOP "Safferstetten Süd"       236 m²      425 m²
Abbuchung 2: Deckblatt  Nr. 2,  BP / GOP "Safferstetten Südost"    1.089 m²   1.960 m²
Abbuchung 3: Deckblatt Nr. 34, BP / GOP "Safferstetten Süd"    5.071 m²   9.128 m²
Abbuchung 4: Deckblatt Nr. 36, BP / GOP "Safferstetten Süd"       243 m²      437 m²

Für weitere Abbuchungen verbleibende Fläche:       3.553 m²   6.396 m²

4.     Pflege

• Ablagerungen sowie Wildanfütterung jeglicher Art
sind auf den Ausgleichsflächen untersagt

• Freizeitnutzungen sind nicht gestattet

• Fertigstellungspflege wie unten beschrieben auf 10
Jahre. Danach besteht ggf. die Möglichkeit, dass die
Pflege über den Landschaftspflegeverband
förderfähig ist.

• Verzicht auf jegliche Düngung und Pflanzenschutz
auf der gesamten Fläche

4.1  Extensivwiese

• 1 - 2 x Mahd / Jahr mit Entfernung und Verwertung
oder ordnungsgemäßer Entsorgung des Mähgutes.

• Die Hochstaudenflurbereiche können in einem
Turnus von 2 bis 3 Jahren abschnittsweise gemäht
werden.

4.2  Gehºlze und Gehºlzgruppen

• Die Baum- und Strauchpflanzungen sind fachgerecht
zu pflegen und in den ersten 5 Jahren durch
geeignete Maßnahmen vor Wildverbiss zu schützen
(Einzelbaumschutz).

• Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen.

• Entfernung des Einzelbaumschutzes nach ca. 5 bis 7
Jahren

• Im Übergangsbereich zwischen Gehölzgruppen und
Magerwiese sollen sich Säume entwickeln, die je
nach Aufwuchs alle 1 bis 5 Jahre abschnittsweise
gemäht werden.

• Abschnittsweise Plenterung in Absprache mit der
Unteren Naturschutzbehörde ist frühestens nach 15
Jahren möglich.

4.3  Bºschungen:

• In der Regel ist keine Pflege notwendig.

• Bei Bedarf kann Gehölzsukzession in Absprache mit
der Unteren Naturschutzbehörde im Abstand von 3
bis 5 Jahren abschnittsweise entfernt und
ordnungsgemäß verwertet oder entsorgt werden.

5. In Absprache mit der Unteren 

Naturschutzbehºrde sind  nderungen bei  

Bauausf¿hrung und Pflege mºglich.

1.3 Aussagen des Arten- und 

Biotopschutzprogramms  (ABSP) f¿r den 

Landkreis Passau sowie weitere 

naturschutzfachliche Vorgaben

Die Fläche befindet sich direkt neben dem amtlich
kartierten Biotop 7645-67.02 „Gehölzsaum am Kößlarner
Bach östlich Kirchham”. Es handelt sich um einen
Eschen-Erlen-Saum mit hohem Eichen- und
Berg-Ahorn-Anteil.

Der Kößlarner Bach und der Erlbach mit ihren
begleitenden Grünländern und Biotopen sind wichtige
Vernetzungsachsen in der Landschaft.

Das ABSP gibt für die „Pockinger Heide” unter anderem
folgende übergeordnete Ziele und Maßnahmen an:

„ Erhalt aller Reste naturnaher Lebensräume.

„ Schaffung von mindestens 5 bis 10 m breiten Säumen
an allen Fließgewässern (wichtige
Vernetzungsstruktur).

„ Erhalt und Optimierung des Grünlandanteils,
Nutzungsextensivierung eines Teils der bestehenden
Wiesen, ......

„ Vorrangige Verbesserung des ökologischen
Zustandes des Kößlarner Baches, vor allem Schaffung
eines durchgängigen, arten- und strukturreichen
Saumes von mindestens je 5 m Breite.

Für den Bereich um Safferstetten, zu dem das
Planungsgebiet gehört, gibt das ABSP folgende Ziele
und Maßnahmen an:

„ Amphibien-Laichgewässer gem. Amphibienkartierung.
Bedeutsam, zum Beispiel als Trittstein für Vernetzung
und Optimierung.

„ Verbesserung von Bachläufen im Tertiären Hügelland
in Hinblick auf ihre zentrale Vernetzungsfunktion
(Kößlarner Bach).

„ Erhöhung des Waldflächenanteils unter Beachtung
naturschutzfachlicher Vorgaben.

„ Jenseits der St 2110: Vorrangige Erhöhung der
Strukturvielfalt, vor allem Anlage von Hecken und
Feldgehölzen.

Der Erlbach und der Kößlarner Bach sind potentielle
Salmonidengewässer.

1.3 Gewªsserbeschreibung und hydrologische

Daten

Der Erlbach ist ein Hochwasserentlastungsgewässer. Er
wurde vom Reichsarbeitsdienst künstlich angelegt. Er ist
ein Gewässer III. Ordnung.

1. Bestehende Verhªltnisse

1.1 Allgemeine Beschreibung

Das Planungsgebiet befindet sich am westlichen
Ortsrand der Gemeinde Bad Füssing, Ortsteil
Safferstetten, im Naturraum „Unteres Inntal",
naturräumliche Einheit „Pockinger Heide”.

Betroffen sind eine Teilfläche von Grundstück Flnr.
303 (Erlbach) und das Grundstück Fl. Nr. 328
(Fettwiese).

1.2    Bestand

• Fettwiese zwischen Kößlarner Bach im Norden
und Erlbach im Süden

• Das Gelände ist mehr oder weniger eben,
allerdings ist entlang des Erlbaches durch die
Bachräumungen ein etwa 6 m breiter und bis
zu 0,5 m hoher Wall entstanden.

• geradliniger Gewässerlauf des Erlbaches mit
Brennnesselhochstaudenflur und Springkraut
(Impatiens glandulifera) entlang der Ufer

• Zwei Berg-Ahorne und eine Esche am
linksseitigen Ufer sind der einzige
Baumbestand am Erlbach.

• Im Erlbach befinden sich zwei Sohlschwellen
mit einem Höhenunterschied von etwa 20 cm.

• Oberhalb der gegenüberliegenden Böschung
verläuft ein Feldweg (Flurnummer 273,
Gemarkung Safferstetten).

• Der Kößlarner Bach mit gewässerbegleitendem
Gehölzsaum ist das lokal bedeutsame Biotop
7645-67.02 (Kößlarner Bach östlich Kirchham).

• Entlang des Kößlarner Baches stocken
vorwiegend Altbäume (Erle, Silber-Weide,
Esche, Stiel-Eiche, Berg-Ahorn)  in denen sich
auch mögliche Bruthöhlen für Vögel,
Fledermäuse und Bilche befinden.

• ca. 1.000 m² großer extensiv genutzter
Fischweiher mit zwei Biberburgen im Osten

• Biberrevier

• Der Weiher wird vom Kößlarner Bach gespeist.
Er ist im Arten- und Biotopschutzprogramm für
den Landkreis Passau als
Amphibienlaichgewässer angegeben, das als
Trittstein für Vernetzung und Optimierung
bedeutsam ist.

• Länge des Planungsgebietes: ca. 350 m

• Breite des Planungsgebietes: ca. 60 m im
Osten und ca. 100 m im Westen, engste Stelle
ca. 30 m

B
7645-67.02

A A'

Weiher, Bestand

Erlbach, Kößlarner Bach

Biotopgrenze des amtlich
kartierten Biotops

Biotop mit Nr. laut amtlicher
Biotopkartierung

Bachausleitungen über MNQ

Schnittlinien

Biberburg, vorhanden

In Kirchham wird der Kößlarner Bach durch ein Teilungsbauwerk
in den Kößlarner Bach und den Erlbach geteilt. Dabei wird ein
Großteil der Mittelwassermenge im Kößlarner Bach abgeleitet. In
den Erlbach fließt dort nur eine kleinere Wassermenge.

Um auch bei Niedrigwasser eine Mindestwassermenge im
Erlbach zu gewährleisten, gibt es am Teilungsbauwerk eine
Rohrausleitung aus dem Kößlarner Bach in den Erlbach. Im
übrigen wird der Erlbach durch Drainagen gespeist.

Laut Auskunft des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) Passau
haben die beiden Bäche beim Teilungsbauwerk in Kirchham ein
Niederschlagsgebiet von ca. 40 km².

Daraus ergeben sich laut WWA Passau beim Teilungsbauwerk
in Kirchham für den Erlbach und den Kößlarner Bach folgende
Abflüsse:

MNQ = 125,0 l / sec.
MQ = 355,0 l / sec.

HQ1 =     9,0 m³ / sec.
HQ5 =   15,0 m³ / sec.
HQ20 =   26,0 m³ / sec.
HQ50 =   35,0 m³ / sec.
HQ100 =   47,0 m³ / sec.

Im Planungsgebiet ist der Erlbach etwa 3 m breit und sein
Wasser ca. 10 cm bis 40  cm tief. Die Sohle des Bachbettes liegt
etwa 1,80 m bis 2,10 m unter dem Niveau der angrenzenden
Wiesen. Der Ufersaum ist ungefähr 4 m bis 5 m breit und die
Böschung hat ein Verhältnis von 1 : 1 bis 2 : 1.

Das Sohlsubstrat des Erlbaches ist schlammig.

Im Erlbach gibt es zwei Sohlschwellen mit einem
Höhenunterschied von etwa 20 cm.

Die Länge des Erlbaches im Planungsgebiet beträgt ca. 350 m.
Das Gefälle liegt bei ca. 0,1 %.

Laut Gewässergütekarte des Wasserwirtschaftsamtes Passau,
Stand 1988, ist der Erlbach der Gewässergüteklasse II bis III
(kritisch belastet) zuzuordnen.

2. Leitbild

• Renaturierung das Erlbaches

• Anlage von Feucht- und Saumbiotopen

• Schaffung von Vernässungen und wechselfeuchten
Bereichen

• extensive Wiesennutzung

• Optimierung des Biberbiotopes

• Der Biber soll die Möglichkeit haben, seinen Lebensraum
auf der Ausgleichsfläche zu gestalten.

• Aufgabe der fischereilichen Nutzung des Weihers auf
Dauer

• Entwicklung von Höhlenbäumen entlang des Kößlarner
Baches

Abbuchung 1: Deckblatt Nr. 25 "BP / GOP Safferstetten Süd"        236 m²

Abbuchung 2: Deckblatt  Nr. 2 "BP / GOP Safferstetten Südost"      1.089 m²

Abbuchung 3: Deckblatt Nr. 34 "BP / GOP Safferstetten Süd"             5.071 m²

Abbuchungen  M  1 : 2.000

Abbuchung 4: Deckblatt Nr. 36 "BP / GOP Safferstetten Süd"                243 m²

Ergänzt: 20.08.2012
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